
Gesetzblatt Teil II Nr. 1 — Ausgabetag: 12. Januar 1973

(Übersetzung)

Verfassung 
der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur

Die Regierungen der Vertragsstaaten dieser Verfassung er
klären im Namen ihrer Völker,

daß, da Kriege ihren Ursprung in den Hirnen der Menschen 
haben, auch der Schutzwall des Friedens im Denken der Men
schen errichtet werden muß;

daß die Unkenntnis des Lebens und der Gewohnheiten an
derer Völker im Laufe der Geschichte der Menschheit immer 
wieder Argwohn und Mißtrauen zwischen den Völkern der 
Welt hervorgerufen hat, wodurch ihre Meinungsverschieden
heiten nur allzu oft zum Krieg geführt haben;

daß der große und furchtbare Krieg, der jetzt zu Ende ist, 
durch die Verleugnung der demokratischen Grundsätze der 
Würde, Gleichheit und gegenseitigen Achtung der Menschen 
möglich wurde, sowie dadurch, daß an deren Stelle unter Aus
nutzung von Unwissenheit und Vorurteilen die Lehre von der 
Ungleichheit der Menschen und Rassen verbreitet wurde;

daß die weite Verbreitung der Kultur und die Erziehung 
der Menschheit zur Gerechtigkeit, zur Freiheit und zum Frie
den für die Würde des Menschen unerläßlich sind und eine 
heilige Verpflichtung darstellen, die alle Völker im Geiste 
gegenseitiger Hilfeleistung und eines gemeinsamen Anliegens 
zu erfüllen haben;

daß ein Frieden, der nur auf politischen und wirtschaft
lichen Vereinbarungen der Regierungen beruht, sich nicht der 
einstimmigen, dauernden und aufrichtigen Zustimmung der 
Völker zu erfreuen vermag, vielmehr der Frieden, wenn er 
erhalten bleiben soll, auf der geistigen und moralischen Soli
darität der Menschheit errichtet werden muß.

Aus diesen Gründen sind die Vertragsstaaten dieser Ver
fassung in dem Glauben an das Recht aller auf ungeschmä
lerte und gleiche Bildungsmöglichkeiten, auf uneingeschränk
tes Streben nach objektiver Wahrheit und auf den freien 
Austausch von Gedanken und Kenntnissen einig und ent
schlossen, die Beziehungen zwischen ihren Völkern zu ent
wickeln und zu vertiefen und sie zu besserem gegenseitigem 
Verständnis, zur möglichst vollkommenen und wahrheitsge
treuen gegenseitigen Kenntnis ihrer Lebensweise zu nutzen.

Sie errichten deshalb hiermit die Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, um auf 
diese Weise durch die Beziehungen der Völker auf den Ge
bieten der Erziehung, Wissenschaft und Kultur den Weltfrie
den und die allgemeine Wohlfahrt der Menschheit zu för
dern — Ziele, um derentwillen die Organisation der Verein
ten Nationen errichtet wurde und die in deren Charta ver
kündet sind.

Artikel I 

Ziele und Aufgaben

(1) Ziel der Organisation ist es, durch Förderung der Zu
sammenarbeit zwischen den Völkern auf den Gebieten der 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur Erhaltung des Frie
dens und der Sicherheit beizutragen, um die Achtung vor 
Gerechtigkeit und Recht, vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten in der ganzen Welt für jedermann, ohne Un
terschied von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu 
stärken, wie dies die Charta der Vereinten Nationen für alle 
Völker vorsieht.

(2) Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Organisation

a) das gegenseitige Sichkennenlernen und Verstehen der 
Völker durch Mitwirkung an den Massennachrichtenmit
teln fördern und dafür internationale Übereinkömmen 
empfehlen, die sie für notwendig hält, um den freien 
Austausch von Gedanken durch Wort und Bild zu er
leichtern ;

b) der Volksbildung und der Verbreitung der Kultur neuen 
Auftrieb geben, und zwar

durch Mitarbeit am Aufbau des Erziehungswesens der
jenigen Mitgliedstaaten, die dies wünschen;

durch Einleitung einer Zusammenarbeit zwischen den 
Völkern, um das Ideal gleicher Bildungsmöglichkeiten 
für alle ohne Unterschied von Rasse und Geschlecht oder 
wirtschaftlicher oder sozialer Unterschiede zu fördern;

durch Anregen von Erziehungsmethoden, die am besten 
geeignet sind, die Jugend der ganzen Welt auf die Ver
antwortlichkeiten freier Menschen vorzubereiten;

c) Kenntnisse wahren, mehren und verbreiten, und zwar

durch Erhaltung und Schutz des Erbes der Welt an 
Büchern, Kunstwerken und Denkmälern der Geschichte 
und Wissenschaft, sowie dadurch, daß sie den beteiligten 
Staaten die dazu erforderlichen internationalen Konven
tionen empfiehlt;

durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völ
kern in allen Bereichen des geistigen Lebens einschließ
lich des internationalen Austausches von Persönlichkei
ten, die auf dem Gebiet der Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur tätig sind, sowie von Veröffentlichungen, Gegen
ständen künstlerischen und wissenschaftlichen Interesses 
und sonstigem Informationsmaterial;

durch Einführung von Methoden internationaler Zusam
menarbeit mit dem Ziel, allen Völkern die Veröffent
lichungen aller anderen Völker zugänglich zu machen.

(3) In dem Bestreben, die Unabhängigkeit, Unverletzlichkeit 
und schöpferische Mannigfaltigkeit der Kulturen und Bil
dungssysteme der Mitgliedstaaten der Organisation zu wah
ren, darf sich diese nicht in Angelegenheiten einmischen, die 
ihrem Wesen nach zur eigenen Zuständigkeit eines Staates ge
hören.

Artikel II 

Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen berech
tigt zur Mitgliedschaft in der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.

(2) Vorbehaltlich einer auf Grund von Artikel X dieser 
Verfassung genehmigten Vereinbarung zwischen der Organi
sation und den Vereinten Nationen können Staaten, die nicht 
Mitglied der Vereinten Nationen sind, auf Empfehlung des 
Exekutivrates von der Generalkonferenz mit Zweidrittelmehr
heit als Mitglied der Organisation aufgenommen werden.

(3) Territorien oder Gruppen von Territorien, die für die 
Wahrnehmung ihrer internationalen Beziehungen nicht selbst 
verantwortlich sind, können von der Generalkonferenz mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mit
glieder als Assoziierte Mitglieder aufgenommen werden, wenn 
der für ihre internationalen Beziehungen verantwortliche Mit
gliedstaat oder die dafür verantwortliche Behörde dies für ein 
bestimmtes Territorium oder eine Gruppe von solchen be
antragt. Art und Umfang der Rechte und Pflichten der Asso
ziierten Mitglieder bestimmt die Generalkonferenz.


